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Oberbürgermeister

Sitzungsvorlage 213/2023 öffentlich

TOP: Annahme einer Sachspende - Elektroverteiler OT Borau

Beratungsfolge Sitzungstag TOP

Hauptausschuss 29.01.2024

Einbeziehung des Senioren- und/oder Behindertenbeirats

Finanzierung:
Mittel stehen bereit ja Nein, jedoch apl üpl
im Budget:
aus dem lfd. Haushalt: Deckung in Budget Nr.
aus VE / Resten: aus Produkt:

aus SK / USK
KSt: aus Maßnahme-Nr.
SK: Ansatz auf SK
USK: noch verfügbar im SK
Unterschrift
Budgetverantwortlicher

Mitzeichnung im Bedarfsfall: Unterschrift
Zustimmung eines anderen
Budgetverantwortlichen

Bestätigung durch Amt Finanzen
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Sachstandsbericht:

Gemäß § 99 Absatz 6 Satz 3 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-
Anhalt (KVG LSA) entscheidet die Vertretung über die Annahme der Spenden,
Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen.

In § 13 Absatz 3 Nr. 4 der Hauptsatzung der Stadt Weißenfels ist festgelegt, dass der
Hauptausschuss im Bereich von 1.000,00 € bis 5.000,00 € über die Annahme von
Spenden und ähnlichen Zuwendungen an die Stadt Weißenfels zu entscheiden hat.

Das Unternehmen Denzin Bau, Inhaber Andreas Denzin, spendete der Ortschaft
Borau einen Elektroverteilerkasten im Sachwert von 2.885,07 € (netto), welcher die
elektrische Strom-Versorgung am Borauer Festplatz „Am Borauer Teich“ sicherstellt
und vereinfacht. Somit wird im Bedarfsfall, bspw. im Zuge des Borauer Teichfestes,
deutlich weniger Material- sowie Personal zur Versorgung mit elektrischem Strom
benötigt, als bislang.

Aus diesem Grunde befürwortet das Kulturamt die Annahme der Sachspende in
Höhe von netto 2.885,07 €.

Endt
Kom. Kulturamtsleiter

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss der Stadt Weißenfels beschließt die Annahme der
Sachspende des Unternehmens Denzin-Bau in Höhe von netto 2.885,07 € für die
Aufstellung eines Elektroverteilerkastens in der Ortschaft Borau.

Martin Papke
Oberbürgermeister


